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handelt, geheißen: Meinfriedus comes de Bodenburg ... iurisditionem de 
comecia nobis resignavit^. Es ist die Frage, was das bedeutet. Wenn man das 
Wort resignare im lehnstechnischen Sinn versteht (was immerhin nahe­
liegt), hatte Meinfried die gräfliche Gerichtsbarkeit über das Objekt der 
Urkunde von 1142, nämlich Grundbesitz in Sehlem, als Lehen des Hildes­
heimer Bischofs besessen. War damit aber die Kirche in Sehlem überhaupt 
aus der zuständigen Grafschaft entlassen, oder wurde nur der Verzicht auf 
eine Abgabe ausgesprochen, die der Graf aufgrund seiner Amtsbefugnis er­
heben konnte? Eine Entscheidung ist hier nicht leicht zu fällen. Um die 
Mitte des 12. Jahrhunderts war die Verfügung über Grafschaftsrechte an 
einer einzelnen Parzelle im hildesheimischen Bereich ganz ungewöhnlich, 
vielleicht ist die Urkunde von 1142 überhaupt der älteste Beleg dafür. Die 
zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts bringt nur zögernd ein paar weitere Bei­
spiele: ut universo iuri comitatus in prediis Ulis habito ... renunciaret (1167); 
mansos... absolutes ab omni iure secularium, id est advocatorum vel comitum 
(1184); bona ... collata sunt sine aliquo iure comitis (1190); mansos ...ab 
omni iure comitis et advocati liberos (1204)81. Man wird annehmen dürfen, 
daß die Befreiung von den Grafschaftsrechten in dieser frühen Zeit jeweils 
Grund und Boden betraf, der in der eigentlichen Grafschaft des verzichten­
den Grafen lag. Kaum zu begründen ist die gegenteilige Annahme, daß 
nämlich Meinfried von Bodenburg 1142 ein gräfliches Jurisdiktionsrecht 
resigniert habe, welches er außerhalb der Grafschaft Bodenburg besaß, und 
dies umso weniger, als das Fundationsgut der Kirche in Sehlem, um das es 
ging, gar nicht in seinem Eigentum gestanden hatte. Es wäre höchst merk­
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